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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1960

Norm

EO §213 IIB

EO §213 III

EO §213 V

EO §234

Rechtssatz

Hat der Verp3ichtete es unterlassen, gegen das Begehren der betreibenden Partei, die länger als drei Jahre vor der

Zuschlagserteilung rückständigen Zinsen im Range des Kapitals zuzuweisen, also gegen die Rangordnung dieser

älteren Zinsen Widerspruch zu erheben (vgl Entscheidung des OGH ZBl 1933,380, ÖRZ 1936,19), so kann er diesen

Umstand auch nicht mehr im Rechtsmittelverfahren nachholen (vgl § 234 Abs 1 EO, Spr Nr 168).
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